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Der Bebauungsplan wurde 

 in der Zeit vom 06.01.2025 bis einschließlich 06.02.2025 öffentlich ausgelegt. 
Die Bezirksverordnetenversammlung hat den Bebauungsplan 

am 23.07.2025 beschlossen. 
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Stadtentwicklungsamt 

Fachbereich Stadtplanung 
 

gez. Groth 
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Der Bebauungsplan ist auf Grund des § 10 Abs. 1 des Baugesetzbuchs in Verbindung mit § 6 Abs. 3 und  § 11 Abs. 1  
des Gesetzes zur Ausführung des Baugesetzbuches durch Verordnung vom heutigen Tage festgesetzt worden. 

Berlin, den 23.07.2025 

Bezirksamt Neukölln von Berlin 
 

gez. Hikel  gez. Biedermann 

Bezirksbürgermeister  Bezirksstadtrat 

Die Verordnung ist am 06.08.2025 im Gesetz- und Verordnungsblatt für Berlin auf S. 388 verkündet worden. 
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Juliusstraße 56, 57/Bruno-Bauer-Straße 13, 13A
und Juliusstraße 58/Britzkestraße 10

im Bezirk Neukölln

Abzeichnung
Bebauungsplan 8-111

TEXTLICHE FESTSETZUNGEN: 

1. Im Geltungsbereich des Bebauungsplanes sind Anlagen für 
kirchliche, kulturelle, soziale, gesundheitliche und sportliche 
Zwecke nur ausnahmsweise zulässig. 

2. Im Geltungsbereich des Bebauungsplanes sind 
Beherbergungsbetriebe, Gartenbaubetriebe und Tankstellen 
nicht zulässig. 

3. Im Mischgebiet sind Vergnügungsstätten nicht zulässig. 

4. Die Geltungsbereichsgrenze zwischen den Punkten a und b 
ist zugleich Straßenbegrenzungslinie. 

5. Sofern im Geltungsbereich des Bebauungsplans 
Feuerungsanlagen für die Erzeugung von Wärme betrieben 
werden, sind vorwiegend zum Schutz vor Feinstaub als 
Brennstoffe nur Erdgas oder Heizöl EL schwefelarm zulässig. 
Die Verwendung anderer Brennstoffe ist dann zulässig, wenn 
sichergestellt ist, dass die Massenströme von 
Schwefeloxiden, Stickstoffoxiden und Staub bezogen auf den 
Energiegehalt des eingesetzten Brennstoffs vergleichbar 
höchstens denen von Heizöl EL schwefelarm sind. 

Hinweis 1: Die Einteilung der Straßenverkehrsfläche ist nicht 
Gegenstand der Festsetzungen dieses Bebauungsplanes. 

Hinweis 2: Im Geltungsbereich dieses Bebauungsplanes treten 
alle bisherigen Festsetzungen und baurechtlichen Vorschriften, 
die verbindliche Regelungen im Sinne des § 9 Absatz 1 des 
Baugesetzbuchs hinsichtlich der Verkehrsflächen (förmlich 
festgestellte Straßenfluchtlinien) enthalten, außer Kraft. 
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Die vorstehende Zeichenerklärung enthält gebräuchliche Planzeichen, auch soweit sie in diesem Bebauungsplan nicht verwendet werden.                        
Zugrunde gelegt sind die Baunutzungsverordnung (BauNVO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 21. November 2017 (BGBl. I S. 3786),

zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 4. Januar 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 6) und die Planzeichenverordnung 1990 (PlanZV) 
vom 18. Dezember 1990 (BGBl. 1991 I S. 58), die zuletzt durch Artikel 3 des Gesetzes vom 14. Juni 2021 (BGBl. I S. 1802) geändert worden ist.
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Hiermit wird beglaubigt, dass der Inhalt
dieser Abzeichnung mit dem Inhalt der Urschrift
des Bebauungsplans
vom 13.12.2024 übereinstimmt.
Berlin, den

Bezirksamt Neukölln von Berlin   
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